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Nr. 320.

Gedenkblatt für die Angehörigen der im Marinedienst für das Vaterland gefallenen
Personen.

Jch will das nach Meiner Ordre vom 5. März1916 für die Angehörigender im Kampf uni die

Verteidigung des Vaterlandes gefallenenKrieger Meiner Marine bestimmte Gedenkblatt auch den

Angehörigensolcher nicht zur kämpfendenMarine gehörendenKriegsteilnehmer verleihen, die infolge
von Kriegsverwundung den Tod erlittenhaben oder an den Folgen einer Kriegsdienstbeschädigung
vor Ablan eines Jahres nachFriedensfchlußgestorben sind.

Zugleich ermächtige Sie, das Gedenkblatt überall da, wo empfangsberechtigteAn-

gehörigenicht oder nicht mit lSicherheitzu ermitteln sind, auf Antrag auch einer Erziehungs- oder

dergleichen Anstalt oder aber einer dem Verblichenen nahestehenden Person zuzusprechen.
Sie haben das Weitere zu veranlassen

Großes Hauptquartier,den 6. November 1917.

Wilhelm.
Jn L«iei«tretungC

des Reichskaiizlers.
.

. .

v. i elle.

An den Reichskanzler (Reichs-Marnie-Anit).
lp

.

-

Berlin, den 12. November 1917.

VorstehendeAlxerhöchsteOrdie wird mit·folgendem zur Kenntnis der Marine gebracht:
.

Fur die AusfnhrungFgeltenini wesentlichen die Bestimmungenvom 11. April 1916

(Marnieoerordnungsblatt Seite ils-L) mit folgenden Ergänzungen:
Zu Ziffer 2

digelst
(

Unter a) der ,, nge örigen« tritt bezüglichder weiblicl en M·t l«d d
« " · «

KkAUkEUpflegean Stelle der »Ehegattiii«der Ehegatte.
] lgæ er er frelwllllgm

g)
« C .

· ’

K- · - .

UU Ziffer .5. Die hiernach den Otationskoinmandos der o«n ektion des Bildnn swe en

nnd den Stamm-—Marineteilen obliegenden Geschäfte-übernehmen:
J sp g s s
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hinsichtlichder Mitglieder der freiwilligen Krankenpflege:
Die Territorial-Delegierten; diese klären etwaige Zweifel im Benehmen mit

den zuständigenDelegierten und melden den Bedarf, nach dem auftretenden Bedürfnis
getrennt nach männlichemund weiblichem Personal, beim stellvertretenden Militär-
Jnspekteur der freiwilligenKrankenpflege an, der die Anmeldungen dem Staatssekretär
des Reichs-Marine-Amts iveitergibt; der angemeldete Bedarf geht alsdann den Terri-

torialsDelegierten von der liefernden Firm zu;
hinsichtlich der vertraglich angestellten Zivilärzte, Zahnärzte, Zahntechniker, Zivil-
apotheker, Apothekenhandarbeiter und Veteriniire:

Das bei der Anstellung mitwirkende Sanitiitsamt; hinsichtlichder vertraglich
angestellten Lazarettinspektoren:

Die Marine-Jntendanturen;
hinsichtlichder Post-, TelegraphensBeamten und Arbeiter:

Das Reichs-Postamt;
hinsichtlich der Feldpolizeibeamten, Aussichtssührerbei den Armierungsarbeiten und
der Armierungsarbeiter:

Der für die Heimat zuständigeRegierungspräsidentusw; dieser ist vom

Tode der betreffenden Personen seitens der militärischenDienststellendurchVermittelung
der Ortspolizeibehörde,bei den Feldpolizeibeamten durch Vermittelung der zuständigen
Dienstbehördein Kenntnis zu setzen;
hinsichtlichder Proviantamts- und dergleichenArbeiter:

Die für die Heimat in Betracht kommende Behörde (Marine-Jntendantur):
VI. hinsichtlichder vertraglichangestellten evangelischen und katholischen Geistlichen:

VlL

-VIII.

IX .

ie Mannepröpste;
hinsichtlichdes vertraglich angestellten Luftfahrpersonals:

Der Marineflugchef und der Führer der Marine-.Luftfchiffe;
hinsichtlich der vom Minister der Offentlichen Arbeiten zur Verfügung gestellten
Wasserbaubeamten:

Das Ministerium der OsfentlichenArbeiten;
hinsichtlichder im Bereiche der Jnspektion der Küstenartillerieund der Jnspektion des

Mitten-, Sperr- und Sprengwesens vertraglich angestellten Ingenieure usw. sowie die
im gleichen Berufe beschäftigtenArbeiter Von Privatfirment

Die Jnspektivn der Küstenartillerieund die Jnspektion des Mitten-, Sperr-
und Sprengwesens;

. hinsichtlichdes Personals der KaiserlichenWerften, der Torpedowerkstatt, der Artillerie-

depots, der Minendepots, des Munitionsdepots, sowie der Marine-Fortifikationen,
soweit es nicht unter die AllerhöchsteOrdre vom 5. März 1916 fällt, sowie hinsichtlich
der von Privatfirmen gestellten Spezialarbeiten

Die Stannn-Werften, die Torpedowerkstatt, die Artilleriedepots, Mitten-

depots, das Munitionsdepot und die MarinesFortisikationen
Sollte die Verleihung des Gedenkblatts an Angehörige von Personen in

Frage kommen, die den vorstehend ausgeführtenGruppen nicht beizuzählensind, für
die aber gleiche oder ähnlicheVoraussetzungen vorliegen, so entscheidet der Staats-

sekretärdes Reichs-Marine-Amts.
, Die Bedarfsanmeldung erfolgt nach dem auftretenden Bedürfnis für die

Marinebehördendurch die zuständigenStationskonnnandos, jedoch getrennt von den

Anmeldungen gemäßder AllerhöchstenOrdre vom 5. März 1916 beim Staatssekretär
des Reichs-Marme-Amts.

Der angemeldete Bedarf geht den unter 1 bis X bezeichneten Stellen unmittelbar von

der liefernden Firma zu.
Bemerkt wird, daß für die verstorbenen Marinebeamten (einschließlichsolcher auf Wider-

Z.- 18740".

ruf oder vertraglich angestellter und Beamten-stellvertreter)allgemein das für die in vorstehendem
Erlaß ausgeführtenPersonen bestimmte Begleitschreiben anzuwenden ist«
abweichendverfahren wurde-behältes dabei-sein Bewenden.

Soweit bisher hiervon

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.
v. Capelle
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Nr. 321.

Bekanntmachungüber die Vornahnie einer Volkszählung am 5. Dezember 1917«.
Vom 18. Oktober 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund des §3 des Gesetzesüber die Ermächtigungdes Bundesrats zu

wirtschaftlichenMaßnahmenusw. voni 4. August 1914 (Rcichs-Gesetzbl«S« 327) folgende Ver·

ordnung erlassen:
§ 1.

Am 5. Dezember 1917 ist in allen deutschen Staaten eine Volkszahlung vorzunehmen.

§ 2.

Die Zahlung geschiehtnach Haushaltungen getrennt durch namentliche Auszeichnungder

zu der Haushaltung gehörigenPersonen.

»

Unter Haushaltung sind fdiezu einer Wohn- vder hanswirtschaftlichen Gemeinschaft ver-

einigtenPersonen zu verstehen-.Einer Haushaltung·gleichgeachtetwerden einzeln lebende Personen,
die eine besondere Wohnung innehaben und eine eigene Hauswirtschaft führen.

Als Teilhaber einer Haushaltunggeltenauch die in einer Kaserne, in einem Gefangenen-

oder Jnternierungslager oder in MassenquartierenUntergebrachtemdie in einem Arresthaus oder

in einem Lazarett befindlichenMilitarpersonen, die Gaste eines Gasthauses, die Mitglieder eines

Pensionats, die in einer Anstalt(Kranken-, Straf- usw. Anstalt) Untergebraehten,die Beniannung
und Fahrgaste eines Schiffes UsWi

Die nanientliche Auszeichnung der zu der Haushaltnng gehörigenPersonen geschiehtin

Haushaltungslisten.
Zur Eintragung in die Haushaltungsliste sind die Haushaltungsvorstande oder deren

Stellvertreter verpflichtet
§ 4.

·

Für die bei dieser Zahlungüberdie Persönlichkeitdes einzelnengewonnenen Nachrichten
ist das Amtsgeheimnis zu wahren;sie durfen nur zu den vom Reichskanzleroder von den Landes-

zentralbehördenbestimmtenamtlichen Zwecken benutzt werden.

§

Die Zahlung wird unter Leitung und Verantwortlichkeit der Gemeindebehördenvor-.

genommen Die Landeszentralbehördensind befugt, andere Be örden mit der Aus
·' ,

beauftragen.
h fUhUMgzu

Die Zahlung ist auch auf die am 5. Dezember 1917 im Bezirkeder Gemeinden liegenden
oder zuerst dort von der Fahrt im Laufe des Tages anlangenden Schiffe zu erstrecken.

§ 6.

Der Reichskanzlerbestiuunt, welche Angaben in die Haushaltungsliste einzutragen sind.

§ 7.

Die Landeszentralbehördenerlassen die zur Ausfiihrungder Zähluna erforderlichen An-

ordnungen
.

§ 8.

· ·

Der Reichskanzlerbestimmt,welche Nachweisungendem Kriegsernahrungsamtksunddem
KaiserlichenStatistischenAmteeinzusenden sind, und setzt die Einsendungsfristeuhierfür fest« Er

bcstmmlhwelche Nachweisungenzu veröffentlichen··sind?"«··««
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§ 9.

. Für die Beschaffung Und Versendung der Druckfachenundfür die Aufstellungder Nach-
weisungen erhalten die Bundesstaaten eine Vergütung nach Maßgabe der am Zählungstager-

mittelten Bevölkerung Die Höhe der Vergütung wird einer späterenFestsetzungvorbehalten.

§ 10.

Diese Zählung hat nicht die in den Reichs- oder Landesgesetzenvorgesehenenrechtlichen
Wirkungen einer Volkszählung,soweit die Landeszentralbehördennicht anders bestimmen.

§ 11.

Wer sich weigert, die auf Grund dieser Verordnung vorgeschriebenenAngaben·in die

Haushaltungsliste einzutragen, oder wer wissentlich wahrheitswidrige Angaben macht, wird mit

Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

Berlin, den 18. Oktober 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Kriegsministerium . ·

Nr. 259j11. 17 KM2. Berlin, den 8. November lS)l-.

Zu der am 5· Dezember 1917 stattfindenden Feststellung der ortsamvesenden Bevölke-
rung ist — wie bei früherenVolkszählungen— die Mitwirkung der Beamten als Zähler usw.
sehr erwünscht.

Den von den Zivilbehördenergehenden Anforderungen an Beamte ist tunlichst zu ent-

sprechen. Den beim ZählgeschäfttätigenBeamten der Heeresverwaltung ist möglichstweitgehende
Diensterleichterung zu gewähren, und zwar nicht nur am Zähltage selbst, sondern auch für das

Austeilen und Wiedereinsammeln der Zählpapiere am Tage vor und am Tage nach dem
5. Dezember

Jm Auftrage: Waitz.

Berlin, den 13. November 1917·

Bot-stehende Bekanntmachungen werden zur Kenntnis der Marine gebracht.
Für das Reichsgebiet gilt folgendes:
Marineteile am Lande, die im Hafen liegenden und die in See befindlichenSchiffe und

Fahrzeuge der Kaiserlichen Marine verfahren nach §§ 2 und 5 der Bundesratsverordnung vom

18. Oktober 1917.
Die Kommandos der nach dem 5- Dezember einlaufenden Schiffe und Fahrzeuge geben

die vorgeschriebenenZähllisten nach dem Stande vom ö. Dezember nach dem Einlaufen an die

örtlicheZivilbehörde,mit der sie gegebenenfalls wegen des Zählverfahrensvorher in Verbindung
zu treten haben.

Über die Zählung der am 5. Dezember außerhalb des Reichsgebietes befindlichenSee-
und Landstreitkräfteder Kaiserlichen Marine, die nach vorstehendem von den Zivilbehördennicht
gezähltwerden, wird noch Bestimmung getroffen.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, daß Doppelzählungenvermieden werden.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
A,-I«a.13845. Hebbinghaus
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Nr. 322.

Anrechnung der Seesahrtzeit auf den Schulschiffen des Deutschen Schulschiff-Vereins.
O « R

«

skan ler.

MesäfslamklckkesJägern) Berlin W8, den 19. Oktober 1917.

IIIA 6648. Wilhelmstraße 74.

Auf Grund des §51 der Bekanntmachung, betreffend denBefähigungsnachweisund die Prüfung
der Seeschiffer und Seesteuerleute auf deutschenKauffahrteischisfen,vom ;6. Januar 1904 (Reichs-
Ge e bl. S. 3) will ich im Einverständnismit den beteiligtenLandesregierungengenehmigen, daß
die auf Schulschiffendes Deutschen SchulschiffsVerems während des Krieges verbrachte Zeit als

Seefahrzeit im Sinne des §6 a. a. O. bei der ·Zulassungzur Prüfung zum Seesteuer1nannsowie
für die Erteilung des Befähigungszeugnisseswie folgt m Anrechnung gebracht wird:

I. Auf einem im Haer stilliegeuden Schulschisf.
Die als Schiffsjunge und Leichtmatrose auf stilliegendemSchulschiff zugebrachteDienst-

zeit mit 75 v.H. ihres Betrags» » · . . « . .

die als Vollmatrose aus stilliegendemSchulschrss zugebrachteDienstzeit mit 50 v· H. ihres
Betrags, höchstensjedoch bis zu 6 Monaten als Vollmatrosenfahrzeit auf Segelschiffen»

ll. Bei Segelsahrten in See.

Zu jeder Segelfahrzeit in See wird eine Liegezeithinzugerechnet,die der Fahrtzeit in
See gleichist, davon die Hälfte für vor, die Hälfte für nach der Fahrzeit verbrachte Liegezeit.

Die hiernach als Segelsahrzeit anzurechnendeLiegezeitkommt für weitere Fahrzeit.
berechnung nicht mehr in Ansatz.·Während eines Einfchisfungsjahresdürfen nicht mehr als
4 Monate Liegezeitals ZUflltzfahrzeltfür Fahrten in See m Anrechnung gebracht werden«

Jm Auftrage.
v. Jonquieres

Berlin, den 8. November 1917.

BorstehenderErlaß wird zur Kenntnis der Marine gebracht-

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
H.vI.10135.

»

Alb exis.

Nr. 323.

Marinesanitätsordnung.
Berlin, den 8. November 1917.

An Stelle der Marinesanitätsordnungvom 15. Oktober 1893, D. E. Nr. 270 l—IlI, und des
Entwurfs der Dienstvorschrist für die Marine-Sanitätsdepotsvom 2. Mai 1902, D. B. Nr. 274,
tritt vom 1. Januar«1918 ab die MarmesanitätsordnungEntwurf 1917 Band l und 11 zunächst
probeweise auf die Dauer von 3 Jahren.

Abänderungs- und Ergänzungsvorschlägewerden zum ersten Male zum l. Januar 1919

eingefordertwerden-. « » .

Die Mannesamtatsordnung wird·denBedarfsstellendemnächstzugehen und ist bei der

KöniglichenHofbuchhandlung»vonE. S. Mittler ch Sohn, Berlin, Kochstraße68, käuflich.
Die alte Mannesamtatsordnung Ist vorläufigweiter aufzubewahren, die

Dienstvorschrift für die Marine-Sauitätsdepots von 1902

ist aus den Beständenauszuscheiden.
Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

G IV. 1486. o. Capelle.
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Nr. 324.

Nähere Bezeichnung der Verwendungsmöglichkeitbei gv.- und av.-Mannschaften.

Berlin, den 4. November 1917.

Den Bezeichnungen»garnisonoerwendungssähig(gv.)« oder »arbeitsoerwendungsfähig(av.)« ist im

Hinblick auf die Ziffern 70 bis 74 der »Anleitung für die militärärztlicheBeurteilung der Kriegs-
brauchbarkeit«(Kriegsmusterungsanleitung) vom 2. März 1916 in allen Fällen je nach der in

Betracht kommenden Verwendungsmöglichkeitder Zusatz:
»für Feld« oder »für Etappe« oder »für Heimat«

hinzuzufügen. Diese Zusätzesind auch in den Militärpapieren der tatsächlichenVerwendungs-
möglichkeitder Eingestellten (oder zur Entlassung Kommenden) entsprechend aufzunehmen und

richtig zu stellen.
Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
A.1c.11626. Hebbinghaus

Nr. 325.

Beurlaubungen von Mannfchaften elsaß-lothringifcherStaatsangehörigkeit.
Berlin, den 4. November 1917.

Mannschaften elsaß-lothringischerStaatsangehörigkeitsind bei der Urlaubserteilung ebenso zu

berücksichtigenwie alle anderen Marineangehörigen,vorausgesetzt, daß die Bedingungen im Erlaß
vom 25. Mai 1917 (Marineverordnungsblatt 1917 Seite 158X159 Nr. 156) erfüllt sind-

Es wird ausdrücklichdarauf hingewiesen, daß die Erlasse, wonach anzustreben ist, jedem
Marineangehörigen,sofern es die militärischenInteressen irgend zulassen, innerhalb eines Jahres
einmal ausreichend Urlaub zu erteilen, auch für Elsaß-Lothringenvolle Gültigkeitbesitzen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
Jn Vertretung.

A.1b. 12893. Hebbinghaus

Nr. 326.

Offiziergehälter.
Berlin, den 11. November 1917.

. Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:
(jA. K. O. v. is. 11. 1917.j)

Lsd.
"

- - Zeitpunkt
Nr. Dienstgrad Name

des Einrückens

1 Hauptmann Pitzschke 1. 11. 17
der Murme-

infanterie

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
A.Ic.13220. Hebbinghaus
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Nr. 327.

Stellen für Schwerbeschädigte.
Berlin, den 5. November 1917.

Vei der großenZahl der schwerbeschädigtenKriegsoerletzten(Einarmigen usw.), die in ihrem
Berufe oder auf dein allgemeinenArbeitsmarktenur in sehrbeschränktemMaße verwendungsfähig
sind, ist es grundsätzlicherforderlich, ihnen bestimmtePosten ausschließlichoffen zu halten·

Allen Dienststellen der Marine wird es daher zur Pflicht gemacht, solchenKriegsbeschä-
digten leichtere, nicht den Militäranwärtern vorbehaltene Posten zu übertragen und vor der Be-

setzunq dieser den SchwerbeschädigtenvorzubehaltendenStellen mit den Hauptfüksoxge-Okganjsa,
tioneii wegen des Nachweises geeigneter Personen m Verbindung zu treten.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-.Amts.

Jn Vertretung.

E.11b. 3132. Brüninghaus

Nr. 328.

Entfchädigungen bei .Dienstreifen.

Frriggssålägfsåsktluånx Berlin, den 24. Oktober 1917.

Zur Behebung von Zweifeln und in Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzur Allerhöchsten
Kabinetts-Ordre vom 5. Juni 1915 sowie der Verordnung vom 16. Juli 1915 (A;V.Bl. S.266X67
und 341X42) wird unter AufhebungentgegenstehenderErläuterungen folgendes bestimmt:

1. Bei Reisen, die aus dienstlichenGründen nicht am Tage des Antritts, sondern erst
nach Mitternacht beendet werden, ohne daß ein Übernachtenaußerhalbdes Staiidortes stattfindet,
können die baren Auslagenfür Verpflegung nach Ziffer I,l der AllerhöchstenKabinettsxOrdre vom

5. Juni 1915 und Ziffer 1 der Verordnung vom 16. Juli 1915 für einen Tag, also in Grenzen
von zwei Dritteln der durch AllerhöchsteKabinettsOrdrewom8. Januar 1917 und Verordnung
vom 22. März 1917 (le V. Bl. S. 14 und 193) vorgeschriebenenEntschädiuiigeii gewährtwerden,

2. Die für Dienstreisen,welche an demselbenTag aiigetreten undbeendet werden, zahl-
bure Geldvergütung für nicht gewährteVerpflegung ist ohne Rücksichtauf die Dauer der Ab-

wesenheit aus dem Standort, also auch bei kürzererals achtstündigerAbwesenheit, zahlbar«
Z. Eisenbahnfahrtenwährend der Nacht ohne Schlafwagenbenutzungfür Rechnungder

Heeresverwaltung haben eine Herabsetzungder Höchstgrenzender Reiseentschädigungfür mehrtägige
Dienstreisen um ein Drittel nicht zur Fol e.

4. Die zur Zeitworliegenden nträge finden hiermit ihre Erledigung Soweit bisher
zu 1 bis 3 abweichend verfahren ist, behält es dabei sein Bewenden

Jiii Auftrage: v. Orien.

Berlin, den 7. November 1917.

VorstehenderErlaß wird zwecksgleichmäßigerBeachtungzur Kenntnis der Mariae gebracht-
ür die Marineoerwaltungkommen in Betracht die AllerhöchsteKabinetts-Ordre vom

20. Juli 1915 nebst Ausfuhruiigsbestimmungenund die Verordnung vom 16. Juli 1915 ("Marine-

oerordiiungsblattSeite 246 und F63)sowiedie AllerhöchsteKabinetts-Ordre vom Bl. Januar 1917

und die Verordnung vom 22. Marz 191- (ManneverordnungsblattSeite 41 und 102).

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
cl-. lI.16799, Dr. Schramm.
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Nr. 329.

Belohnung für Festlegung und Ablieferung deutscher Minen und Torpebos.

Berlin, den 10· November 1917.

Die Verfügungenvom 26. Juni 1917 — B.1X. 1912 (Marineverordnungsblatt Seite 189) — und
vom 5. Juli 1917 — B. IX. 4010 (Marineverordnungsblatt Seite 206) — werden hiermit für die
weitere Dauer des Krieges auf angetriebene deutsche Minen und Torpedos ausgedehnt.

Die Belohnung darf ferner von jetzt ab gleichfalls für das Bergen und Entschärfen
von einwandfrei als deutsche erkannten treibenden Minen und Torpedos gezahlt werden, sofern
ihr gefahrlos es Bergen durch Fachleute gewährleistetwar.

Die genannten Verfügungensind handschriftlich mit einen Hinweis hieran zu versehen.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
B.1x.4377. Trendtel.

Nr. 330.

Arbeitszulage.

Verlier den 2. November 1917J
Unter Aufhebung der Verfügung vom 30. März 1917 — cl-. llI. 4327 -— (Marineverordnungss
blatt Seite 97 Nr. 110) wird bestimmt:

Die nach §56 Friedens-Besoldungsvorschrift für die Reinigung der OlkesseLOlbunker und

Olzellen auf den Schiffen, Torpedo- und Unterseebooten zahlbare Arbeitszulage wird für die Dauer
des Krieges von 10 auf 15 Pfennig erhöht. Dies gilt vom 1. April 1917 ab.

Lfd. Nr· 110 Marineverordnuugsblatt für 1917 ist mit einem Hinweis hierauf zu versehen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
cV.111.16149. Reuter.

Nr. 331.

Transportkommandos.

Kriegsministeriun1.
« —

Allgemeines-Kriegs-Departement. Berlin, den 22. Oktober 19l«.
Nr. 601X10. 17. AB.

Trotz wiederholter Hinweise senden die heimischenDienftstellen immer wieder Transportkommandos
mit zu geringen Verpflegungsmitteln nnd ohne ausreichende Ausweispapiere ab. Da die nach-
träglicheBeschaffung solcher Ausweise am Zielort zeitraubend ist, eine Abgabe von Verpflegng
durch die Feldstellen ohne jede Unterlage über die Person der Empfänger zur Verhütung von

Mißbräuchennicht stattfinden kann, leiden die Mannschaften oft Not.

Daher wird mit Beziehung auf das Merkblatt für die Begleiter von Militärtrausporten
— Erlaß vom 17. August 1916 (A. V. Bl. S. 354) und vom 25. September 1916 (A. V. Bl.
S. 419) —- angeordnet:

"

a) Den Transportbegleitern sind stets Soldbuch, Erkennungsmarke und ein von der
Absendestellemit Dienststempel versehener Fahrtausweis mitzugeben.

b) Die Namen der Transportbegleiter sind mit Dienstgrad und genauer Bezeichnungdes

Truppenteils in den Transportbefehl, bei Eisenbahnzügenauch in sämtlicheanderen

Begleitpapiere einzutragen
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Allen heimische-rDienststellenwird die genaue Beachtung dieserVorschriftenzurPslichtgemacht.
Der Generalquartiermeister ist ersucht,«1edenFall von-Zuwiderhandlungengegen vor-

stehende Beftimmungendein Kriegsministeriummitzuteilen, das die Schuldigenzur Verantwortung
ziehen wird.

Qllerhöchstmit Wahrnehmung beauftragt:
«

v. Wrisberg

Berlin, den 2. November 1917J

Vorstehender Erlaß wird zwecks gleichmäßigerBeachtungunter Hinweis aus die Be-

nachkichtigungenim Marineverordnungsblatt für 1916 Seite 261 und- für 1917 Seite 12 zur
Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
Cl-. Il. 16800. Reuter.

Personaslveränderungen.
a. ErnennungemBeförderungen,

Versetzungen usw.

Ernamm

(A."K. O. v.- 3. 11. 1917.)

Kaiser von Osterreich,·»ApostolischerKönig von

Ungarn, Maxeståt, unter Belassung in
dem Verhältnis als Chef des Kaiser
Franz -Garde - Grenadier - Regiments
Nr.« 2, des "-2.·WestfälischenHusaren.Regj-
ments Nr. 11» und TI-la suite der Maxime, :

auch zum Chef des 4. Oberschlesischen
JnfanteriekRegIments Nr. 63.

Vefördertx

(A. K; O·" v.s31. 10. 1917.)

Zu Torpe«do-Jngenieuren:

Torpedo-Jngenierkroberaspiranten
chdcrkops, Hühner-,·Uhr,tg,Lange, Lampe,Voigt,-

Thimm, Haines5v
« «

zum Torped.o-Jngenie11r der Seewehr II:

Torpedo-Obermechaniker der Landwehr II

Schaeser; .

Torpedo-Jngenieur
chderkopf erhält ein Patent Vom 28. September

1916 und wird·unmittelbar hinter den
Torpedo-Jngemeur Scntzkc eingereiht.

Ferner befördert-

Zu Feuerwerks-Kapitänleutnants:
Feuerwerks-Oberleutnants:

Makk, Tewcs, Sollins

zu Feuerwerks-Oberleutnants:
!
i

Feuerwerks-Leutnants i
Krüger, Freutel, Schassrancck; l

Förstcr,

zu Torp ed er-K-apitänleutnants:

«.T.orpeder-Oberleutnants
Mehlgatten,Schweiget;

zu Torpeder-Oberleutnants:
Torp eder-Leutnants

Krebs, Schwehr, Kerl, Blumenthal, Lück.

Den Charakter erh alten-

als Torp ed"o-Oberstabsing enieur:

Torpedo-Stabsingenienr aIDF
Eversz, zuletzt bei dem Torpedo-Versuchskommando;

als Marine-Zahlmeist er:

Marine-Zahlmeisteroberaspiranten der· Seewehr
Meyer (Ge-org), Lingner,
Marin·e·-Zahlmeisteraspirantender Reserve

.. . ,bzw. Seewehr ·

s

Petcreit, Lindgcns, Dr. Günthcr,Schneider (Otto)»
Ein patent seines Dienstgrades erhalten-

Toweder-Kopitänleutnant a. D. (z. Zt. z. D.) -

Stehle.

Veförderts

(A. K. O. v. 6. 11. 1917.)
Zum Hauptmann

Oberleutnant der Marineinfanterie
Pitkfchkc—

Erstaunt-

(Allerh. Bestallung v. 6. 11. 1917.)
char. Marine-Jntendanturrat, zum etat-

mäßigen Marine-Jntendanturrat.

Ernannt:

(Staatss. d. R. M. A. V. 23. 10. 1917.)
Klasske, Technischer Sekretariatsaspirant, zum

Technischen Sekretär.
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(Staatgs. d. R. M. A; v. 28.«10. 1917.)

Colditz, char. ·Jntendantursekretär, zum etat-

mäßigen Marine-Jntendantursekretär·

(Staatss. d. R· M. A. v. 3. 11. 1917.)

Thomas, Bautechniler, zum Marine-Zeichner.

Kommandiertt

(Staatss. d. R. M. A. v. .13. 10· 1917.)

Mendelssohn, Marine-Schiffbaumeister, von Mitte
November 1917 ab von

mando zur Baubeaufsichtigung ab-

gelöft und zur Werft Danzig komman-
diert.

b. Abschiedsbewilligungen.
(A. K. O. v. 31. 10. 1917.)

Ver Abschied bewilligt mit der gesetz-
lichen pensidn und der Erlaubnis zum
Tragen der bisherigen Unifdrm:

Dem Feuerwerks-Kapitänleutnant
Cöster vom Artilleriedepot Wilhelmshavem kom-

mandiert zum R. M. A.;

mit der gesetzlichen pension, der Erlaubnis

zum Tragen der bisherigen Uniform und
der Aussicht auf Anstellung im Zivildienst:

dem Feuerwerks-Kapitänleutnant
Schmidt (Theodor);

dem Marine-Stabszahlmeister
Plocger.

(Allerh. Abschied v. 6. 11. 1917.)

Die nachgesuchte Entlassung aus dem

Reichsdienste
«

mit pensidn erteilt-

Thämer, Geheimer Marine-Baurat, Maschinenbau-
direktor.

Mit der gesetzlichen pensian in den

Ruhestand versetzt-
(Staatss. d. R. M. A. v. 2.11. 1917.)

Weicker, Marine-Pfarrer.

dem Kom- !

e. Ordensverleihungen.
(A. K. O. v. 14. 10. 1917.)

Den Königlichen Kronenorden 1. Klasse
mit Schwertern:

Gerdes, Vizeadmiral z. D.;

die Schwerter zum Roten Adlerorden 2. Klass e

mit Eichenlaub und den Stern mit Schwertern
zu diesem Orden-

·v. Hollcben, Vizeadmiral z. D.

(A. K. O. v. 27. 10. 1917.)

Den Orden pour le met-ite-

Bartenbach, Korvettenkapitän.

(A. K. O. v. Zi. 10.1917.)

Den Orden pour le met-ite-

Schmidt, Vizeadmiral,
v. Levetzow (Magnus), Kapitän zur See;

den Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichen-
laub und Schwertern:

Frhr. v. Keyserlingk, Kontreadmiral;

den Königlichen Kronenorden 2. Klasse
mit Schwertern-

Rcdlich, Kapitän zur See.

(A. K. O. v. 6. 11. 1917.)

Den Orden pour le werth-

Adam (Hans), Kapitänleutnant.

(A. K. O. v. 6. 11. 1917J

Das Nitterkreuz des Königlichen Haus-
Ordens von Hohenzollern mit Schwertern-

Baumbach, Oberleutnant,
v. Hamilton, Oberleutnant der Reserve der Ma-

trosenartillerie;

das Militärverdienstlreuz:

Meyer (Karl), Oberflugmeister.

(A. K. O. v. 6. n. 1917.)

Den Königlichen Kronenprden 2. Klasse
mit Schwertern:

Pieper (Waldemar), Kapitän zur See.
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Nachruf.

Am (9. September 19x7 verstarb hierselbst der

Konstruktionssekretär,charakterisierte Geheime expedierende Sekretär

Fr. Scheel.
Der Marine seit x900, dem Reichs-Marines21mt seit x908 angehörend, hat

er sich durch hervorragendes Pflichtgefühl und unermüdliche Arbeitsfreudigkeit in

allen Dienststellungen bestens bewährt Und bei Vorgesetzten und Mitarbeitern ein

bleibendes Andenken gesichert.

Berlin, im November 19i7.

Der Direktor des Werftdepartements des Reichs-Marines21mts.

K rast,

Vizeadmiral.

--0-,» , »
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